
 

1. Elternbrief 
Schuljahr 2020/2021 

 
Maxdorf, den 14. August 2020 

Sehr geehrte Eltern,  
 
ich begrüße Ihre Kinder und Sie herzlich zum neuen Schuljahr.  
 
Nachdem wir in den letzten fünf Monaten in unserem Alltag und auch in der Schule keine Normalität 
erlebt haben, ist auch der Beginn des Schuljahres 2020/2021 recht ungewöhnlich. Wir starten den 
Schulbetrieb mit allen Schülerinnen und Schülern unter erhöhten Hygieneauflagen. So ist 
beispielsweise das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes auf dem gesamten Schulgelände mit 
Ausnahme der Unterrichtssituation verpflichtend. Wir haben im letzten Schuljahr mit der Umsetzung 
der Hygienemaßnahmen gute Erfahrungen gemacht, so dass wir viele Maßnahmen auch in diesem 
Schuljahr weiterführen werden. Trotzdem gibt es weitere Neuerungen, die Sie unter Punkt 2 des 
Elternbriefs detailliert finden. Seien Sie versichert, dass wir einerseits die Vorgaben, die uns als 
Schule gemacht werden, sehr ernst nehmen und wir aber auch andererseits alles daran setzen, dass 
der Schulbetrieb trotz einer Vielzahl von Regeln so normal wie möglich ablaufen kann.  
 
Die Schulleitung steht mit der Lehrerschaft in ständigem Austausch mit dem Schulelternbeirat und 
der Schülervertretung, um für das LMG den besten Weg gemeinsam zu finden. Bitte zögern Sie nicht, 
sich bei Fragen an uns zu wenden.  
Ich empfehle einen regelmäßigen Blick auf unsere Homepage (www.lmg8.de), um auch bei einer 
eventuellen erneuten (teilweisen) Schulschließung immer aktuell informiert zu sein. Abonnieren Sie 
am besten unseren Newsletter („Homepage“  „Aktuell“  „Newsletter“).  
 
Wie üblich erhalten Sie hiermit die erste Seite des Elternbriefs. Den kompletten Brief finden Sie auf 
der Homepage des LMG („Dokumente“  „Elternbriefe“). Sollten Sie keinen Zugang zum Internet 
haben, kann im Sekretariat ein gedrucktes Exemplar abgeholt werden.  
Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme des Elternbriefes über den Abschnitt am Ende dieser Seite. 
Vielen Dank.  
 
Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft des LMG einen guten Start ins Schuljahr 2020/2021. 
Herzliche Grüße 
Ihr 

 
 
 

Martin Storck  
Schulleiter 
 
Bitte hier abtrennen und Ihrem Kind zu Händen der Klassen- oder Stammkursleitung mitgeben. 
 

Ich/Wir habe(n) den 1. Elternbrief 2020/2021 einschließlich des Terminplans und der Informationen 
zum Infektionsschutz und zum Epochalunterricht erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
Name des Kindes:         Klasse/Kurs:     

 
 
             
Ort und Datum      Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 

http://www.lmg8.de/


 

1. Personalia, Unterrichtssituation 
 
Mit Ende des letzten Schuljahres 2019/2020 hat uns Herr Stefan Vogt in Richtung 
Neustadt/Weinstraße verlassen, wo er am Käthe-Kollwitz-Gymnasium die Stelle des Schulleiters 
angetreten hat. Herr Vogt war seit 2009 am LMG und hat als stellvertretender Schulleiter mit vielen 
Ideen unsere Schule in allen Bereichen mitgestaltet.   
Herr David Grünbeck übernimmt mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 die Stelle des 
Oberstufenleiters am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium in Speyer.  
Frau Carolin Wagener hat zum neuen Schuljahr eine Planstelle an der IGS Frankenthal erhalten.  
Die Verträge von Frau Taina Nacke-Langenstein und Frau Ines Morgenstern konnten leider nicht 
verlängert werden.   
Unsere Referendare Frau Sarina Hoff, Herr Sebastian Radermacher, Frau Lilija Schmidt, Herr Frank 
Semmler, Herr Andreas Spika, Frau Laura Weber haben ihre Prüfungen bestanden und Stellen an 
anderen Schulen angenommen.  
Wir wünschen allen „Ehemaligen“ des LMG viel Erfolg und Freude mit ihren neuen Aufgaben. 
 
Zum neuen Schuljahr 2020/2021 kommen neu zu uns Herr Fabian Forsch (Englisch / Geschichte) und 
Herr Felix Schmidt (Englisch / Sport).   
 
Fünf Referendarinnen und Referendare beginnen ihre Ausbildung bei uns: Herr Mark Bischof 
(Geschichte / Latein), Herr Steven Rademacher (Englisch / Deutsch), Frau Céline Ragni (Französisch / 
Musik), Herr Max Schamuhn (Erdkunde / Sozialkunde) und Herr Steffen Schwarz (Biologie / Sport).  
 
Herzlich willkommen am LMG!  
 
Die Unterrichtssituation im Schuljahr 2020/2021 ist sehr gut, wenngleich wir dieses Mal zwei sehr 
kleine Grundkurse in der Jahrgangsstufe 11 um jeweils eine Stunde kürzen müssen.  
 
2. Organisatorische Hinweise zum neuen Schuljahr unter Corona-Bedingungen 
 
Auch wenn wir im neuen Schuljahr so weit wie möglich zum normalen Schulbetrieb zurückkehren, 
wird es einige Regeln geben, die von allen beachtet werden müssen. Grundlage hierfür sind 
Vorgaben des Ministeriums für Bildung.  
Die Regeln werden am ersten Schultag von den Klassen- und Kursleitungen mit den Schülerinnen und 
Schülern besprochen.  
Da sich die Situation ständig verändern kann, werden wir die Regeln unter gegebenen Umständen 
entsprechend anpassen.  
 

1. Schülerinnen und Schüler, die sich in den letzten beiden Wochen vor Beginn des Schuljahres 
in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen sich in häusliche Quarantäne begeben und 
dürfen NICHT in die Schule kommen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.  

2. Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen jeglicher Art dürfen NICHT in die Schule 
kommen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. (Siehe Merkblatt im Anhang) 

3. Auch für Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen gilt die Schulpflicht. Es muss im 
Einzelfall durch die Eltern/Sorgeberechtigten in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen 
und Ärzten äußerst kritisch geprüft und abgewogen werden, inwieweit das mögliche 
erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht und 
somit Isolation der Schülerin oder des Schülers zwingend erforderlich macht. Wird eine 
Befreiung vom Präsenzunterricht für medizinisch erforderlich gehalten, ist dies durch ein 
ärztliches Attest nachzuweisen und der Schule vorzulegen. 
Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit der Klassen-/Kursleitung auf.  
Eine Befreiung vom Präsenzunterricht aufgrund von Angehörigen mit Grunderkrankungen ist 
nur in festgelegten Ausnahmefällen vorgesehen.  

4. Ist eine Person an COVID-19 erkrankt, ist dies unverzüglich der Schule mitzuteilen. 



 

5. Die Schulen müssen sich auf drei Szenarien vorbereiten: 
Szenario 1: Präsenzunterricht für alle unter besonderen Hygienebedingungen. 
Szenario 2: Wechsel aus Präsenz- und Fernunterricht (Wie vor den Sommerferien) – 
in diesem Szenario sollen die 5. Klassen sowie die Klassen 10 und 12 wenn möglich 
Vorrang für den Präsenzunterricht haben. 
Szenario 3: Ausschließlich Fernunterricht.  

6. Wir starten mit Szenario 1: Präsenzunterricht für alle unter besonderen Hygiene-
bedingungen. 

7. Der Unterricht findet nach regulärem Stundenplan im Ganztagsbetrieb zwischen 7:50 Uhr und 
15:50 Uhr statt.  

8. Es gilt auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht. Dies gilt nicht während des Unterrichts, 
sowie in Büros. Bei Verstoß gegen die Maskenpflicht behalten wir uns vor, die Schülerin/den 
Schüler von den Sorgeberechtigten abholen zu lassen.  

9. Es ist ratsam, eine Ersatzmaske immer in der Schultasche mitzuführen. Im Notfall können 
Schülerinnen und Schüler im Sekretariat eine Maske erhalten.  

10. Sie können Ihrem Kind gerne eine kleine Flasche Händedesinfektionsmittel mitgeben. Bitte 
besprechen Sie die richtige Handhabung schon zu Hause.   

11. Auch mit Masken muss außerhalb des Klassenverbands 1,5 Meter Abstand zu anderen 
Personen gehalten werden.  

12. Die Maskenpflicht besteht auch in den Schulbussen.  
13. Die Mensa ist geöffnet. Der Mittagessen wird für die Jahrgangsstufen zu festgelegten Zeiten 

stattfinden. Informationen hierzu erhalten die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag. 
Sollte der Essenschip zu Hause vergessen werden, können aktuell keine „Ausdrucke“ mehr 
im Sekretariat gemacht werden. In diesem Fall ist eine Teilnahme am Mittagessen NICHT 
möglich. 

14. Der Pausenverkauf durch die Hausmeister findet statt (Mensa, Verkauf nach draußen). 
15. Um die Menge an Schülerinnen und Schülern zu Zeiten der Frühstückspause zu reduzieren, 

werden zunächst die Klassen 5-8 in die Pause gehen (9:25 – 9:45 Uhr) und danach die Klassen 
9-12 (10:15 – 10:35 Uhr).  

16. Die Wegführung im Schulgebäude (Einbahnstraßen in den Treppenhäusern) wird im neuen 
Schuljahr fortgesetzt.  

17. Die Spinde können wieder benutzt werden.  
18. Der Aufenthaltsraum der MSS bleibt geschlossen. Sitzgelegenheiten finden sich im A-Bau (EG 

und 1. OG), die Bibliothek kann ebenso zum Arbeiten genutzt werden.  
19. Der Musikunterricht findet nach Hygienevorschriften statt. Das Singen und das Spielen von 

Blasinstrumenten sind derzeit nur gestattet, wenn ein Abstand von 3 Metern in alle 
Richtungen eingehalten werden kann. Der Musikunterricht findet nach Möglichkeit in der 
Mensa statt. 

20. Im Sportunterricht gelten besondere Hygienevorschriften.  
21. Im Unterricht der Naturwissenschaften müssen ebenfalls besondere Hygieneregeln beachtet 

werden.  
22. Der Unterricht aller Fächer wird sich zunächst auf das Wesentliche, bzw. auf das Schließen von 

Lücken konzentrieren. Die Lehrkräfte aller Fächer haben sich bereits am Ende des letzten 
Schuljahres darüber geeinigt, welche Themen in diesem Schuljahr im Fokus stehen werden. 

23. Arbeitsgemeinschaften finden statt.  
24. Größere Schulveranstaltungen (Konzerte, Sporttag) sind bis Ende 2020 untersagt.  
25. Klassen- und Kursfahrten sowie Tagesausflüge finden zunächst nicht statt.      
26. Alle Besucher der Schule (Erziehungsberechtigte, Handwerker, …) sind verpflichtet, ihre 

Kontaktdaten im Sekretariat zu hinterlassen.  
27. Die Nutzung der Corona-Warn-APP wird ausdrücklich allen am Schulleben Beteiligten 

empfohlen. Das Handy darf zu diesem Zweck eingeschaltet (lautlos) mitgeführt werden. Die 
weitere Nutzung des Handys ist nach wie vor auf dem Schulgelände nicht gestattet 
(Ausnahmen sind die Handyzonen der Oberstufe). 



 

28. Sollte es durch eine Corona-Infektion in der Schulgemeinschaft zu einer (Teil)-Schließung der 
Schule kommen, findet der Unterricht ganz oder teilweise über die Lernplattform Moodle 
sowie die Videokonferenzplattform Webex (ab November BigBlueButton) statt. Alle 
Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, sich bei Moodle anzumelden. Die meisten 
Schülerinnen und Schüler sind schon registriert. Bei Fragen kann Herr Müller 
(mueller.t@lmg8) weiterhelfen.  

29. Für Szenario 2 werden die Klassen 6-9 schon zu Beginn des Schuljahres durch die 
Klassenleitungen nach pädagogischen Gesichtspunkten in zwei Gruppen aufgeteilt. Die 
Klassenstufe 11 (evtl. auch 10 und 12) werden nach Alphabet in zwei Gruppen aufgeteilt, um 
nicht noch mehr Freistunden in den Stundenplänen entstehen zu lassen.  

30. Im Falle einer erneuten (auch teilweisen) Schulschließung können Leistungsnachweise 
gefordert werden.  

 
Informationen des Ministeriums für Bildung finden Sie auf folgender Seite:  
https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/faqs-schule/ 
 
 
3. Einschulung der neuen fünften Klassen 
 
Am Dienstag, den 18.08.2020, werden die Schülerinnen und Schüler unserer vier fünften Klassen 
eingeschult. Da wir nicht alle auf einmal willkommen heißen können, findet die Einschulung auf vier 
Etappen statt:  
 
5a 8:30 Uhr in der Mensa  
5b 9:00 Uhr in der Turnhalle im A-Bau (Gebäude mit den roten Fenstern) 
5c 9:30 Uhr in der Mensa 
5d 10:00 Uhr in der Turnhalle im A-Bau (Gebäude mit den roten Fenstern) 
 
Zu den kleinen Feiern können unsere neuen Sextaner aufgrund des begrenzten Platzes in diesem Jahr 
bitte nur die Eltern mitbringen. Wir bitten die Eltern, an die Maskenpflicht auf dem Schulgelände zu 
denken und einen Stift mitzubringen.  
 
Wir freuen uns auf euch und Sie! 
  
 
4. Gestaltung des Außengeländes 
 
Die Planungen für die Umgestaltung unseres Außengeländes in Zusammenarbeit mit Naturspur e.V. 
gehen nun in die nächste Phase. Der Detailplan wurde fertiggestellt, so dass wir uns nun weiterhin 
auf die Suche nach Sponsoren machen können, um hoffentlich bald mit der aktiven Umsetzung 
starten zu können. Aufgrund der aktuellen Situation und der damit verbundenen Hygieneregeln ist 
an große Aktionen in der Schule nicht zu denken. Trotzdem wird eifrig an diesem Großprojekt 
weitergearbeitet. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mueller.t@lmg8
https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/faqs-schule/


 

5. Stadtradeln  
 
Im letzten Jahr hat das TEAM LMG Maxdorf mit über 21.000 km den ersten Platz im Rhein-Pfalz-Kreis 
erradelt. Dieses Jahr geht es nun um die Titelverteidigung!  
Vom 30.08.2020 bis 19.09.2020 gilt es wieder, als Team so viele Kilometer wie möglich mit dem 
Fahrrad zu fahren.  
Eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Eltern, Verwandte und Freunde des LMG, sich auf folgender Seite für das Stadtradeln 
2020 anzumelden: 
 
 
https://www.stadtradeln.de/registrieren 
 Rhein-Pfalz-Kreis 
 TEAM LMG Maxdorf 

 
 
Beim Kilometerzählen hilft die App STADTRADELN fürs Smartphone - sie registriert ganz einfach die 
gefahrenen Kilometer. Teilnehmen können alle ab 16 Jahren bzw. jüngere Schüler*innen benötigen 
das Einverständnis der Eltern. 
Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen im TEAM LMG Maxdorf! 
 
 
6. Neuwahlen des Schulelternbeirats 
 
Im September wird der Schulelternbeirat für zwei Jahre neu gewählt. Ich danke an dieser Stelle ganz 
herzlich dem bisherigen SEB-Team für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
 
Wenn Sie die Schule von Elternseite her mitgestalten möchten, sind sie herzlich eingeladen, sich im 
neuen SEB zu engagieren. Informationen erhalten Sie bei den Wahlelternabenden zu Beginn des 
Schuljahres sowie bei der Sprecherin des SEB, Frau Claudia Pohl (pohl_seb@lmg8.de), bzw. der 
stellvertretenden Sprecherin des SEB, Frau Stefanie Mertel (mertel_seb@lmg8.de). 
 
7. Förderverein 
 
Der Förderverein unterstützt schulische Aktivitäten und Anschaffungen finanziell und ist maßgeblich 
bei der Organisation großer Veranstaltungen involviert.  
 
Im Förderverein stehen in diesem Jahr Neuwahlen an. Wir suchen dringend Eltern, die sich im 
Förderverein engagieren möchten, um das Lise-Meitner-Gymnasium weiterhin als attraktive 
Lernumgebung für alle Schülerinnen und Schüler zu fördern.  
 
Wenn Sie aktiv im Förderverein mitmachen möchten und sich noch nichts Genaueres unter der 

Arbeit vorstellen können, sprechen Sie gerne den ersten Vorsitzenden Herrn Wittmer 

(info@foerderverein-lmg8.de) oder Herrn Storck (storck@lmg8.de; 06237/9243350) an.   

Wenn auch Sie unseren Förderverein unterstützen möchten, werden Sie Mitglied! (Mitgliedsantrag 
am Ende dieses Elternbriefs oder unter www.förderverein-lmg8.de).  
 
8. Arbeitsgemeinschaften / Neigungsgruppen  
 
Die Arbeitsgemeinschaften beginnen in der zweiten Schulwoche. Für die Jahrgangsstufe 5 beginnen 
die AGs erst in der dritten Woche (1. Woche Sonderprogramm; 2. Woche AG-Parcours zum 
Kennenlernen des Angebots). 
Die Liste der Arbeitsgemeinschaften finden Sie demnächst auf unserer Homepage (www.lmg8.de). 

https://www.stadtradeln.de/registrieren
mailto:pohl_seb@lmg8.de
mailto:mertel_seb@lmg8.de


 

 
Sollten Sie auch eine interessante Idee für eine Neigungsgruppe in der Mittagszeit haben und selbst 
eine kleine Gruppe ehrenamtlich für einen begrenzten Zeitraum – sei es einige Wochen, sei es ein 
paar Monate – leiten wollen, können Sie sich gerne mit unserem Ganztagskoordinator Herrn Reichel 
(reichel@lmg8.de) in Verbindung setzen. Wir freuen uns über jeden Beitrag, der das 
Ganztagsangebot für unsere Schülerinnen und Schüler noch attraktiver macht.  
 
9. Termine 
 
Samstag, 14.11.2020 (Tag der offenen Tür – Anwesenheitspflicht für alle!  noch unter Vorbehalt!) 
Montag, 16.11.2020 (Ausgleichstag für Tag der offenen Tür – unterrichtsfrei  noch unter 
Vorbehalt!) 
Donnerstag, 11.02.2021 (Beweglicher Ferientag – unterrichtsfrei) 
Freitag, 12.02.2021 (Beweglicher Ferientag – unterrichtsfrei) 
Montag, 15.02.2021 (Rosenmontag - unterrichtsfrei) 
Dienstag, 16.02.2021 (Fastnachtsdienstag - unterrichtsfrei) 
Freitag, 14.05.2021 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt - unterrichtsfrei) 
Freitag, 04.06.2021 (Brückentag nach Fronleichnam - unterrichtsfrei) 
Montag, 05.07.2021, und Dienstag, 06.07.2021 (Mündliche Abiturprüfungen – unterrichtsfrei) 
 
Aufgrund der aktuellen Hygieneregeln wurden die Klassenfahrten nach Altleiningen (5. Klassen), die 
Berlinfahrt (MSS 10) sowie die Weihnachtskonzerte und der Sporttag gestrichen.  
 
Den detaillierten Terminplan für das Schuljahr finden Sie im Anhang. 
Der Termin für den Studientag des Kollegiums wird noch bekanntgegeben.  
 
10. Epochalunterricht 
 
Aus pädagogischen Gründen haben wir für einige Fächer, die laut Stundentafel einstündig 

unterrichtet werden, epochalen Unterricht vorgesehen. Das bedeutet, dass jedes der betroffenen 

Fächer ein halbes Schuljahr lang zweistündig unterrichtet wird. Die im jeweiligen Halbjahr erzielte 

Zeugnisnote ist somit versetzungsrelevant, auch wenn diese schon im ersten Halbjahr erbracht 

wurde und im zweiten Halbjahr in dem betroffenen Fach kein Unterricht mehr stattfand.  

Entnehmen Sie bitte aus der folgenden Aufstellung die Regelungen für die Klasse Ihres Kindes.  

Epochalunterricht im Schuljahr 2020/2021 

Klasse 
Fach Fach 

1. Halbjahr 2. Halbjahr 

8a Bildende Kunst Musik 

8b Bildende Kunst Musik 

8c Musik Bildende Kunst 

      

9a Bildende Kunst Musik 

9b Bildende Kunst Musik 

9c Musik Bildende Kunst 

9d Musik Bildende Kunst 

 
 
 
 



 

11. Kosten 
 
Da im letzten Schuljahr aufgrund der Schulschließung nicht alle eingesammelten Gelder 
ausgegeben wurden, reduzieren wir die Beträge, die wir für Papier und Verbrauchsmaterialien 
einsammeln, für das aktuelle Schuljahr.  
 

Jahrgangsstufe 
AG-, bzw. 

Papiergeld 
Verbrauchsmaterial 

Gesamt 
Reduzierung 

Zu 
zahlender 

Ausstattungsgeld* Bildende Kunst im SJ 20/21 Betrag 

5 und 6 
15,00 € 15,00 € 10,00 € 40,00 € -10,00 € 30,00 € 

(Bläserklasse) 

5 und 6 
30,00 € 15,00 € 10,00 € 55,00 € -12,00 € 43,00 € 

(Nichtbläser) 

7 bis 9 5,00 € 15,00 € 10,00 € 30,00 € -6,50 € 23,50 € 

10 bis 12 
5,00 € 15,00 € 10,00 € 30,00 € -6,50 € 23,50 € 

(BK belegt) 

10 bis 12 

5,00 € 15,00 € -----  20,00 € -5,00 € 15,00 € (kein BK 
belegt) 

 
*  Um unser Angebot an Arbeitsgemeinschaften weiterhin attraktiv zu gestalten, erlauben wir uns, 

von diesem Geld Materialien (Verbrauchsmaterialien, Deko-Material, Spielmaterial für die 
Mittagszeit u. v. m.) zu kaufen, die allen Schülerinnen und Schülern zugutekommen.   

 Sämtliche Personalkosten – mit Ausnahme des Musikunterrichts durch LehrerInnen der 
 Kreismusikschule – trägt die Schule.  
 
Das Papiergeld beinhaltet ein Exemplar unseres Jahresplaners.  
 
Wir bitten Sie um eine möglichst rasche Überweisung des entsprechenden Betrags (siehe Tabelle 
oben) auf folgendes Konto. Vielen Dank! 
 
Lise-Meitner-Gymnasium  
VR Bank Rhein-Haardt  
IBAN: DE85 5456 1310 0001 9678 43  
Verwendungszweck: Name und Klasse Ihres Kindes 
  
12. Verkehrssituation und Schulweg 
 
Bitte beachten Sie im Interesse der Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler die 
Zufahrtsbeschränkung in der Schulstraße während der Unterrichtszeiten (MO-DO 7:30 bis 16:00 
Uhr; FR 7:30 bis 13:00 Uhr), die nur LehrerInnen und MitarbeiterInnen der Verwaltung und im 
Ganztag die Einfahrt erlaubt. 
Schülerinnen und Schülern ist die Zufahrt sowie das Parken auf den Parkplätzen der Schule nicht 
gestattet.  
Nutzen Sie bitte bei Schulterminen die Parkmöglichkeiten am Friedhof und am Albert-Funk-Haus und 
fordern Sie Ihre Kinder zum aufmerksamen Umgang mit der Verkehrssituation im unmittelbaren 
Schulbereich auf.  
 
 
 
 



 

Bereiche, die besonderer Aufmerksamkeit auf dem Schulweg bedürfen, sind:  
 

 die etwas unübersichtliche Situation an der Einmündung der Friedhofsstraße in die 
Hauptstraße (Blumengeschäft Frosch), 

 die Schulstraße im Bereich der Bushaltestelle, 

 die Schulstraße auf gesamter Länge, vor allem der Bereich des Fahrradschuppenein- und  
-ausgangs. 

 
Generell besteht für Ihr Kind von Seiten der Schule Versicherungsschutz nur für den direkten Weg zur 
Schule und den direkten Weg nach Hause.  
 
 
13. Schulversäumnisse und Beurlaubungen 
 
Bitte informieren Sie uns umgehend über das Sekretariat, wenn Ihr Kind die Schule nicht besuchen 
kann (z. B. bei Krankheit). Darüber hinaus bitten wir um ein schriftliches Entschuldigungsschreiben. 
Vordrucke finden Sie auf unserer Homepage (www.lmg8.de  Dokumente  Formulare).  
 
Anträge auf Beurlaubung reichen Sie bitte schriftlich mindestens eine Woche vorher ein.  
 
Hierfür gilt:  
 

 Eine Beurlaubung für einzelne Stunden gewährt der Fachlehrer/die Fachlehrerin, 

 einen bis drei Unterrichtstage beurlaubt der/die Klassen- oder StammkursleiterIn, 

 in allen anderen Fällen entscheidet der Schulleiter. Hierzu zählen auch Anträge auf 
Beurlaubung direkt vor oder nach den Ferien, die nur in absoluten Ausnahmefällen 
genehmigt werden.   

 
14. Änderung von Adresse oder Telefonnummer 
 
Sollten Sie umziehen oder Ihre Telefonverbindung ändern, so teilen Sie Ihre neuen Kontaktdaten 
bitte dem Sekretariat umgehend mit, damit Sie auch in Notfällen erreichbar sind.  
 
Dies ist besonders in diesem Jahr wichtig, damit wir im Falle einer Schulschließung mit Ihnen 
Kontakt aufnehmen können! 
 
15. Sprechstunden 
 
Um eine möglichst hohe zeitliche Flexibilität zu gewährleisten, verzichten wir auf feste Sprechzeiten 
der Lehrerinnen und Lehrer. Bitte vereinbaren Sie Gesprächstermine rechtzeitig über Ihre Kinder. 
Selbstverständlich werden Gesprächsanfragen auch von unserem Sekretariat weitergeleitet. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir Gespräche nur zu den regulären Unterrichtszeiten zwischen 
7:50 Uhr und 15:50 Uhr anbieten.  
 
16. Infektionsschutz 
 
Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, die Regelungen zum Infektionsschutz auf unserer 
Homepage (www.lmg8.de  Dokumente  rechtliche Grundlagen) zu lesen. Hier erhalten Sie 
Informationen zum Vorgehen und Ihre Informationspflicht bei diversen Krankheiten.    
 
Anhang 
Terminplan für das Schuljahr 2020/2021 
Mitgliedsantrag Förderverein 
Merkblatt „Umgang mit Erkältungssymptomen“ des Ministeriums für Bildung 

http://www.lmg8.de/


Terminplan 2020/2021

Stand: 12.08.2020

Mo 17. Aug. 20 Erster Schultag nach den Sommerferien

3 Klassen-/Stammkursleitungsstunden (Details s. Checkliste)

Di 18. Aug. 20 8:30 Uhr 5. Klassen: Schulaufnahmefeier

bis 20.08. 5. Klassen: Integrationstage

Mo 24. Aug. 20 bis 28.08. Fototermine Boys & Girls Fotografie

Klassen- und Einzelfotos - detaillierter Terminplan folgt

Di 25. Aug. 20 7.-9. Std.: 5. Klassen: AG-Parcours / Betreuung durch Klassenpaten

16:00 Uhr 1. Gesamtkonferenz

Do 27. Aug. 20 19 Uhr 5. Klassen: 1. Elternabend

(inkl. Wahl des Klassenelternsprechers & Info 

Integrationsfahrt)

19 Uhr

19:30 Uhr

MSS 11/12 (bei Bedarf): Wahlelternabende

MSS 10: Wahlelternabend Stammkurse

Di 8. Sep. 20 19:30 Uhr

18:30 Uhr

Wahlelternabende (auf Einladung - ausgewählte Klassen)

7. Klassen: zentraler Beginn in der Mensa (Info Mittelstufe)

Do 10. Sep. 20 Sporttag (Spendenlauf für Ruanda?) - Findet voraussichtlich 

NICHT statt.

Di 22. Sep. 20 19:30 Uhr 5. Klassen: 2. Elternabend

(Vorstellung der Fachlehrer D, M, E, NW + weitere (bei 

Bedarf))

Do 24. Sep. 20 5. Klassen: Busschule

19:30 Uhr Wahl des Schulelternbeirats, sowie der Elternvertreter für 

Schul- und Schulbuchausschuss | ggf. Wahl des SEB-

Vorsitzenden

Mi 7. Okt. 20 U.ende 13 Uhr Konferenztag - KURZSTUNDENREGELUNG

13:45 Uhr 2. Gesamtkonferenz

im Anschluss 2. Dienstbesprechung

Do 8. Okt. 20 7./(8.) Std. 5.-9. Klassen: zentraler Nachschreibetermin in C105a

19 Uhr Konstituierende SEB-Sitzung mit Wahl der/des Vorsitzenden

Fr 9. Okt. 20 Letzter Schultag vor den Herbstferien.

Unterricht laut Stundenplan.

Mo 26. Okt. 20 Erster Schultag nach den Herbstferien.

Di 3. Nov. 21 19 Uhr 6. Klassen: Elternabend (Plenum + einzelne Klassen)

Fachinfo Französisch/Latein, Versetzungskriterien

Ausblick G8-Modell ab Klasse 7

Sa 14. Nov. 20 10-14 Uhr Tag der offenen Tür

Mo 16. Nov. 20 unterrichtsfrei (Ausgleichstag Tag der offenen Tür)

Mo 30. Nov. 20 8./9. Std. 9. Klassen: Information über MSS, Grund- und 

Leistungsfächer, Praktikum, Studienfahrt nach Berlin

19:30 Uhr 9. Klassen: Infoelternabend über MSS, Grund- und 

Leistungsfächer, Praktikum & Studienfahrt nach Berlin

Do 17. Dez. 20 7./(8.) Std. 5.-9. Klassen: zentraler Nachschreibetermin in C105a

Fr 18. Dez. 20 Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien.

Unterricht laut Stundenplan.

6. Std. MSS 12: Zeugnisausgabe MSS 12/1

Mo 4. Jan. 21 Erster Schultag nach den Weihnachtsferien



Mo 18. Jan. 21 bis 22.01. 9. Klassen: Tage der Berufsorientierung

Mo 25. Jan. 21 13:10 Uhr-

ca. 16:30 Uhr

Zeugniskonferenzen Jahrgänge 10-11 (30'), 5-6 (15')

Unterrichtsende 13 Uhr (KURZSTUNDENMODELL)

Di 26. Jan. 21 13:10 Uhr-

ca. 16:30 Uhr

Zeugniskonferenzen Klassen 7-9 (15')

Unterrichtsende 13 Uhr (KURZSTUNDENMODELL)

Fr 29. Jan. 21 U. ende 11:20h Ausgabe der Halbjahreszeugnisse Jg. 5-10 | 11/1

4. Stunde: Klassen-/Stammkursleitungsstunde

11:30 Uhr 3. Dienstbesprechung (bei Bedarf: + 3. Gesamtkonferenz)

Sa 30. Jan. 21 bis 02.02. Anmeldung Schuljahr 2021/22

Samstag: 9-12 Uhr, Montag & Dienstag: 8-15 Uhr

Mo 1. Feb. 21 bis 05.02. 9. Klassen: Beratungswoche Fächerwahl MSS

* Fachanforderung GK/LK durch Fachlehrer*innen im 

Unterricht

* Vorstellung neu einsetzender Fächer in der Mittagszeit

Fr 5. Feb. 21 MSS 10: Festlegung Abwahl Grundkurse für SJ 2020/21

14-18 Uhr Elternsprechtag

Wettbewerb "Mathematik ohne Grenzen" (Jg. 10/11)

Mi 10. Feb. 21 Mittagszeit Faschingsparty

KEIN MITTAGESSEN in der Mensa

9. Klassen: spätester Termin Festlegung Fächerwahl 

MSS

Do 11. Feb. 21 Beweglicher Ferientag  

Fr 12. Feb. 21 Beweglicher Ferientag

Mo 15. Feb. 21 & 16.02. Rosenmontag & Faschingsdienstag

Bewegliche Ferientage

Mi 17. Feb. 21 9. Klassen: Abgabe Fächerwahl MSS

Do 18. Feb. 21 8./9. Std. 7. Klassen: Information WPF

Mo 22. Feb. 21 bis 26.02. 5. Klassen:

Information 2. Fremdsprache (je eine Schnupperstunde F/L)

Di 23. Feb. 21 MSS 12: Zentrale Kursarbeit Französisch

Mi 24. Feb. 21 MSS 12: Zentrale Kursarbeit Englisch

Di 2. Mrz. 21 5. Klassen: Elternabend Information 2. Fremdsprache

Do 11. Mrz. 21 5. Klassen: spätester Termin Wahl 2. Fremdsprache

7. Klassen: spätester Termin Wahl WPF

U.ende 13 Uhr Konferenztag - KURZSTUNDENREGELUNG

13:45 Uhr 3./4. Gesamtkonferenz

im Anschluss 4. Dienstbesprechung

Wettbewerb "Mathematik ohne Grenzen" (Jg. 5/6)

So 14. Mrz. 21 Landtagswahl Rheinland-Pfalz

Mo 22. Mrz. 21 bis 26.03. 7. Klassen: Ski-Fahrt (unter Vorbehalt)

Fr 26. Mrz. 21 Letzter Schultag vor den Osterferien.

Unterricht laut Stundenplan.

6.-10. Klassen: Letzter Termin für freiwilligen Rücktritt in 

nächst niedrigere

Klassenstufe

Mi 7. Apr. 21 Erster Schultag nach den Osterferien

Mo 12. Apr. 21 bis 16.04. 9. Klassen: Englandfahrt (unter Vorbehalt)/Praktikum 

(Praktikum ab 6.4. möglich)

Do 22. Apr. 21 Girls & Boys Day

Fr 23. Apr. 21 4. Std. MSS 12: Ausgabe der Zeugnisse 12/2

Letzter Schultag MSS 12



Fr 30. Apr. 21 MSS 12: Zentrale Abiturprüfung Deutsch 

+ Abiturprüfung Physik

Di 4. Mai. 21 MSS 12: Zentrale Abiturprüfung Mathematik

Fr 7. Mai. 21 MSS 12: Zentrale Abiturprüfung Englisch

Mo 10. Mai. 21 MSS 12: Abiturprüfungen in BK, Erdkunde, Geschichte, 

Informatik und Sozialkunde

bis 12.05. Musikfahrt (5b & 6b + weitere SuS; unter Vorbehalt)

Mi 12. Mai. 21 MSS 12: Abiturprüfungen in Biologie und Chemie

Fr 14. Mai. 21 Beweglicher Ferientag | Brückentag Christi Himmelfahrt

Fr 21. Mai. 21 Letzter Schultag vor den Pfingstferien.

Unterricht laut Stundenplan.

6. Klassen: Spätester Termin für Antrag auf Berücksichtigung 

besonderer

Umstände für die Versetzung

Fr 4. Jun. 21 Beweglicher Ferientag | Brückentag Fronleichnam

Mo 7. Jun. 21 Erster Schultag nach den Pfingstferien

Mi 16. Jun. 21 7.-9. Klassen: Spätester Termin für Antrag auf 

Berücksichtigung besonderer

Umstände für die Versetzung

Mo 28. Jun. 21 6. Klassen: Ausgabe der Jahreszeugnisse

5., 7.-9. Klassen: spätester Eintrag Vorschlagsnoten 

"Verhalten & Mitarbeit" durch die Klassenleitungen

Mo 5. Jul. 21 & 06.07. Mündliche Abiturprüfungen (unterrichtsfrei)

Fr 9. Jul. 21 14 Uhr Abiturzeugnisverleihung in der Mensa

Mo 12. Jul. 21 13:10 -

ca. 16:30 Uhr

7.-9. Klassen: Versetzungskonferenzen

Unterrichtsende: 13 Uhr (Kurzstundenmodell)

Di 13. Jul. 21 13:10 -

ca. 16:30 Uhr

MSS 10/11, 5. Klassen: Versetzungskonferenzen

Unterrichtsende: 13 Uhr (Kurzstundenmodell)

Do 15. Jul. 21 Wandertag (vorzeitiges Ende ab 13 Uhr möglich); (unter 

Vorbehalt)

Fr 16. Jul. 21 Letzter Schultag vor den Sommerferien; der Unterricht endet 

nach der 4. Sunde; zwei Klassen-

/Stammkursleitungsstunden

2. Std. Fußballspiel Schüler*innen/Lehrer*innen

3./4. Std. 5., 7.-11. Klassen: Ausgabe der Jahreszeugnisse

Do 26. Aug. 21 6.-9. Klassen: Nachprüfungen Schuljahr 2020/21

Mo 30. Aug. 21 Beginn Schuljahr 2021/2022







 

                     Stand: 13.08.2020 

Für Kinder, die einen banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens bzw. mit 

nur leichten Symptomen haben (z.B. nur Schnupfen, leichter Husten, Halsschmerzen) oder die eine 

anamnestisch bekannte Symptomatik (z.B. Heuschnupfen, Pollenallergie) aufweisen, ist ein Aus-

schluss von der Betreuung in Kita oder Schule nicht erforderlich. 

 

 

Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei  

Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz 

Hinweise für Eltern, Sorgeberechtigte und Personal 

 

Wie auch schon vor der Corona-Pandemie gilt, dass Kinder, die eindeutig krank sind, nicht in die Kin-

dertageseinrichtung oder Schule gebracht werden. Die Einschätzung, ob ihr Kind krank ist, treffen auch 

weiterhin grundsätzlich die Eltern. Wenn Kinder offensichtlich krank in die Einrichtung gebracht werden 

oder während der Teilnahme am Betrieb der Kindertageseinrichtung, der Kindertagespflegestelle bzw. 

der Schule erkranken, kann die Einrichtung die Abholung veranlassen. 

Bei Infekten mit einem ausgeprägteren Krankheitswert und Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes 

(Symptome z.B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) darf die Kita oder Schule nicht besucht 

werden.  Wenn keine weiteren Anhaltspunkte vorliegen (z.B. kein wissentlicher Kontakt zu einem be-

stätigten Fall oder keine COVID-19 Erkrankung bei den Erwachsenen in der Familie), kann wie sonst 

auch bei Infekten die Genesung abgewartet werden. Die Eltern entscheiden je nach Befinden ihres 

Kindes, ob sie telefonisch Kontakt zum Arzt/zur Ärztin aufnehmen.  

Nehmen die Eltern ärztliche Beratung in Anspruch, entscheidet die behandelnde Ärztin/der behandeln-

de Arzt über die Durchführung eines Tests auf Infektion mit SARS-CoV-2. 

Kinder mit deutlicher Symptomatik bzw. mit COVID-19 zu vereinbarenden Symptomen  

wie z.B:  

 Fieber (≥ 38,5°C bei Kleinkindern, ≥ 38°C bei Schulkindern und/oder 

 Husten (nicht durch eine chron. Erkrankung verursacht) und/oder 

 Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 

 akute Symptome einer Atemwegserkrankung jeglicher Schwere und Kontakt zu bestätigtem  

COVID-19-Fall innerhalb der letzten 14 Tage vor der Erkrankung 

 dürfen die Einrichtung auf keinen Fall betreten und sollten ärztlich vorgestellt werden.  

Die Ärztin/ der Arzt wird dann entscheiden, ob eine Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist  

und welche Kriterien für die Wiederzulassung zur in Kita und Schule zu beachten sind. 

 



 

                     Stand: 13.08.2020 

Generell gilt: 

Vorgaben und Regelungen des Gesundheitsamtes sind immer vorrangig zu beachten. 

Zur Wiederzulassung des Besuchs einer Einrichtung sind kein negativer Virusnachweis und auch kein 

ärztliches Attest notwendig.  

 Wird kein Kontakt zu einem Arzt/einer Ärztin aufgenommen, muss das Kind oder der Jugendliche 

mindestens 24 h fieberfrei und in einem guten Allgemeinzustand sein, bevor es die Kita oder Schu-

le wieder besuchen darf. 

 Nehmen die Eltern ärztliche Beratung in Anspruch, entscheidet die behandelnde Ärztin/der behan-

delnde Arzt über die Durchführung eines SARS-CoV-2-Tests.  

 Wird ein Test durchgeführt, bleiben die Kinder und Jugendlichen mindestens bis zur Mitteilung des 

Ergebnisses zu Hause.  

 Ist das Testergebnis negativ, gelten die Voraussetzungen zur Wiederzulassung wie oben 

(mindestens 24 h fieberfrei und guter Allgemeinzustand) 

 Ist das Testergebnis positiv, gilt: Das Kind oder der Jugendliche muss mindestens 48 Stunden  

symptomfrei sein und darf frühestens 10 Tage nach Symptombeginn die Kita oder Schule wieder  

besuchen. 

 Wenn ein Geschwisterkind oder ein Elternteil Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall hatte, 

müssen nur die Kontaktperson selber, nicht aber die anderen Familienangehörigen zu Hause blei-

ben, solange die Kontaktperson keine Krankheitssymptome entwickelt oder positiv getestet wird. 

 Gesunde Geschwisterkinder dürfen die Kita oder Schule uneingeschränkt besuchen, sofern sie  

keiner Quarantäne durch das Gesundheitsamt unterliegen. 

 

 

 

Wiederzulassung zur Teilnahme am Betrieb der Kindertageseinrichtung  

bzw. der Schule 

Diese Empfehlungen wurden vom MSAGD in Abstimmung mit dem Landesvorstand des Berufsverbandes der Kinder- und Ju-

gendärzte e. V. (BVKJ) und dem BM erarbeitet.  

 

 



 

                     Stand: 13.08.2020 

 

 

Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei  

Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz 

Hinweise für Eltern, Sorgeberechtigte und Personal 

Husten 

nicht durch chronische  

Erkrankungen verursacht 

 

Störung des Geruchs- 

und/oder  

Geschmackssinns 

 

Akute Atemwegs-

symptome und  

Kontakt zu bestätigtem  

COVID-19-Fall   

(< 14 Tage) 

Keine Aufnahme bzw. Betreuung in der Kita und Schule  
bzw. Absonderung vor Ort bis zur Abholung 

 

Fieber ≥ 38,5°C  

bei Kleinkindern  

Fieber > 38,0°C  

bei Schulkindern 

Wann muss ein Kind zu Hause bleiben? 

Ein Kind muss zu Hause bleiben, wenn mindestens eines der folgenden Symptome vorliegt: 

(alle Symptome müssen akut auftreten / Symptome chronischer Erkrankungen sind nicht relevant) 

 

Wiederzulassung möglich nach 10 

Tagen häuslicher Isolation und 48 

Std. Symptomfreiheit.  
 

 

Positives Testergebnis 

Arzt entscheidet über einen  

COVID-19 Test  

 (kein Besuch von Kita oder Schule, 

bis Testergebnis vorliegt) 

Wiederzulassung möglich  

nach 24 Std. Fieberfreiheit  

bzw. bis nach ärztlichem  

Urteil keine Weiterverbreitung der 

Krankheit mehr zu  

befürchten ist. 

 

Negativer Test oder kein Test  

aufgrund eines sicheren  

klinischen Ausschlusses  

von COVID-19 

 

Vorstellung beim Arzt/bei der Ärztin 

(nur nach vorheriger 

telefonischer Absprache!) 

Bei allgemeinen Symptomen (banaler Infekt) ohne Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens bzw. mit nur 

leichten Symptomen (z.B. nur Schnupfen, leichter Husten, Halsschmerzen) oder bei bekannten Symptomen 

(z.B. Heuschnupfen, Pollenallergie) ist ein Besuch der Kita oder Schule möglich. 

Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemiolo-

gischer Lage bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen jederzeit erforderlich werden. 

 

Das Kind darf die jeweilige Einrichtung wieder besuchen 

(Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich) 

  


